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Beantwortung rr:ls. am······1·!L~F~i:. ' :"Jl . . ;J. i' __ ... _ OII __ V" 

der Anfrage No.1083/J der Abgeord
neten Dr.KRANZL1~YR, Dr.LEITNER, 
GABRIELE und Genossen an die Bun
desregierung betreffend Entschlies
sung 364 des Europarates 1?etr. den 
Schutz der Meinungs- und Außerungs
freiheit in den Ländern Europas 

Zur Anfrage der Abgeordneten Dr.Kranzlmayr, DroLeitner, 
Gabriele lmd Genossen an die Bundesregierung, No.1083/J 
vom 22.Jän~er 1969, betreffend Entschließung 364 des 
Europarates über den Schutz der Meinlmgs- und Äußerungs
freiheit in den Ländern ~uropas, beehre ich mich namens 
der B~~desregierung, auf den Inhalt der dem Präsidenten 
des Nationalrates unter Zl.20.600-PrM/68 vom 11.Novewber 
1968 übermittelten Beantwortung der parlamentarischen' 
Anfrage No.886/J durch den Herrn Bundeskanzler zu ver
weisen. Darin vrorde unter anderem festgestellt, daß im 
Hinblick auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, 
die Resolution 364 des Europarates keine Veranlassung 
für den innerstaatlichen Bereich notwendig macht. 
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